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391/J 

der Abg .. , S t I' 0 m m e r, DipL-Ing" H D. I' t man n, M a. y rho f e r, 
S c,b i n ger und Genossen 

an don Bundesminister für Illlleres, 

betreffend die Gcsctzmässigkcit der Kundmachungüber die Schweiucpreise • 

. -.-.-.-
Der Herl" Bundesminister für Inneres hat mit Kundnachul1g vom 15.11,,1951, 

Zl. 155-807-11/1951, veröffentlicht im Amtsb1a.tt zur "Wiencr Zeitung" vom 

17.11,,1951, Seite 12, die Preise für SChlachtschvteine, Schweinefleisoh und 

dara.us hergestell te Fleisohwaren inländischer, Herkunft festgesetzt. Auf Grund 

'des Prdsrcgalungsgesctzcs 1950, BGB1, Nr. 194/50, § 2 Abs. 2, kann das Bun­

desministerium für Inneres derartige Pre~sfestsetzungan zwar vornehmen, es 

muss dies jodoch "im Einvernehmen mit don in ihrem Wil'kungskreis vornehmlich 

berUhl'ten Bundesministerien" geschehen. 

In dc::t' Einleitung diesc'l" Kundmachung fehlt jeglicher Hinweis auf das 

mit dem Bundesministeriun für Land- und Forstwirtschaft zu pflegende Einver­

nehmen. Dieses Einvernehmen mit dem Bundesminist(?rium für Land .. und Forstwirt­

sohaft ißt also offenkundig nicht hergestellt iTordcn. Dc.:mna.qh sind berechtig­

te Zi1cifcl in die Gesctzm!issigkdt der Festsetzung li'er Preise von Lebend­

schweinen ab Hof' zu setzell". 

Es hat sich b~shcr immer nooh al s unmöglich erwies'cn, :für alle Betrie­

be gerechte Schwoinelcb:mdprcise ab Hof festzusetzen. Es ist ei.."1 yvesentli .... 

eher Unterschied, ob 8in Ba.uer Schlachtschweine über eine weite Strecke ~uf 

den Wiancr Markt bringt oder ob er die Ware an denöftlichen Fleischho.uer ver-

kauft_ Nicht nur die Tro.nsportkosten und die Lag(: Zutl Marlt, sondern auch die 

Qualität der Schlachttiere beeinflussen die Preisbildung. Alle diese Momente 

kann man nicht ohne besondere Härten durch einen in einem ganzen Bundesland 

einheitlich geltenden Pr~is berUcksichtigen. Tut man dies trotzdem, wie dies 

in der Kundmachung vom 15.11 .. 1951 geschrlh, dal1l,sind Ung':;l"echtigkci ten unver-
'. 

meidbar. 

Die Vertreter der Landwirtsohaft haben sich daher immer gegen 0i.nc aJ,"nt­

liehe Festsetzung der Lcb:~ndschweinepreise ab Hof elltschieden ausgcsproohcn~ 

Denn von den ZUL1 Schutze der KonsumcntGn amtlich fcstgcsetztan Verbraucher­

preis für SChweinefleisch, der keinesfalls überschritten werden da.rf I .ont .. 
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wickelt sich dorProqutentonprds ab Hof' von . selbst. ' 

Abgesehen davon, da.ss ~e Gesetzmässigkeit der Festset3U.l'1g des ab Hof';' 

Preises für Lcbtmdsoh\'1cine berechtigten Zweifeln unterliagt,spreohen äso 

aUch fachliche El"iVägungcn entschieden gegell drie so1chePr.eisrcgc lungsmass­

nahme. Ausscrdcm erscheint die Spanne zwischen dem Pl'Qiduzontenpreis, laut 

Kundr..1achungund dem Konsumontenpreis sowohl den Erzeugern als' auch den Ver­

brauchern zu hoch-, 

Dia U.r."1terfertigten Abgeordnetenric.htcn daher andcll He.l"rn Bundesmini;" 

s t(!2' ftir Inneres die 

A n frag eF 

Ist der Herr Bundesminist2r für Inneres bereit •. im Rahmel'l seinesRessorts 

und gomclllsa.m mi t den al'ldGrel1 beteiligten 'Bundestnin~st errt die Gesetzmässigkeit 

der KW1.0Dachung VOLl 15 .. 11.1951 ro.:schestcn'lsüberprilfcn'zu lasson und von· dom 

Ergebnis der Übc.:rprUfullg die Ex~kutivorsanc unverzilglich zu. \mterrichten, 

. damit bui den derzeit laufemden Amtshandlungen darauf" entsprechend Ricksioht 

gel1olnl1len.V1ird? 

.- .- .. -. -~-

: . 
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